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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 9.9.2025 entschieden, dass vom Arbeitneh-
mer getragene Kosten für einen Stellplatz oder eine Garage den geldwerten 
Vorteil aus der Überlassung eines betrieblichen PKW zur privaten Nutzung nicht 
mindern.

Im entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber bei der Berechnung des geldwerten Vor-
teils im Rahmen der Gehaltsabrechnung die Zahlung des Arbeitnehmers für die Nut-
zung eines Stellplatzes in Höhe von 30 € monatlich mindernd berücksichtigt, sodass 
der geldwerte Vorteil geringer ausfiel. Er wurde nach der 1-%-Regelung berechnet. 

Nach einer Lohnsteueraußenprüfung des Finanzamtes forderte dieses für den Stellplatz 
Lohnsteuer nach. Das Einspruchsverfahren war erfolglos. Der Arbeitgeber klagte vor 
dem Finanzgericht. In erster Instanz gab das Finanzgericht Köln der Klage statt.

Im Revisionsverfahren hob der BFH das erstinstanzliche Urteil jedoch auf. Der BFH 
vertritt die Auffassung, dass die Überlassung eines Stellplatzes oder einer Garage 
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grundsätzlich einen eigenständigen geldwerten Vorteil darstellt, der neben dem Vorteil 
auf der PKW-Überlassung steht. Stellplatzkosten gehören demnach nicht zu den Fahr-
zeuggesamtkosten, die von der 1-%-Regelung oder der Fahrtenbuchmethode erfasst 
sind.

Hieraus folgt, dass die Zahlung des Arbeitnehmers für einen Stellplatz nur den Vorteil 
aus der Überlassung des Stellplatzes mindern kann, wenn also z. B. der Arbeitnehmer 
lediglich 30 € für die Parkplatznutzung zahlt, obwohl 50 € monatlich angemessen 
wären. Die Zahlung kann nicht den Vorteil aus der privaten PKW-Nutzung mindern. 
Vorteilsmindernd können nur solche Aufwendungen sein, die Bestandteil des PKW-
Nutzungsvorteils wären, z. B. Kraftstoff, Versicherungsbeiträge, Wartungskosten. Kos-
ten, die nicht unmittelbar mit Nutzung, Halten oder Betrieb des Fahrzeugs zusammen-
hängen oder ausschließlich von der Entscheidung des Arbeitnehmers abhängen, können 
nicht vorteilsmindernd berücksichtigt werden. Insoweit werden Stellplatzkosten ge-
nauso behandelt wie Kosten für die Nutzung einer Fähre oder Mautkosten.

Lassen Sie sich bei der Gestaltung der Arbeitsverträge und Dienstwagenordnungen 
rechtlich und steuerlich beraten.

Voraussichtlich ab Mai 2026 können rückwirkend für die Zeit ab 1.1.2026 
Privathaushalte über ein Online-Portal eine gestaffelte Förderung bei Kauf 
oder Leasing neu zugelassener, rein elektrischer Autos sowie bestimmter 

Plug-in-Hybride und Range-Extender beantragen, unabhängig vom Listenpreis. Für die 
Jahre 2026 – 2029 stehen insgesamt 3 Mrd. € zur Verfügung. Die förderfähigen Fahr-
zeuge müssen mindestens 3 Jahre gehalten werden.

Die Förderung beträgt bei rein elektrischen Fahrzeugen zwischen 3.000 € und 6.000 €, 
abhängig vom zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen sowie der Anzahl der Kin-
der unter 18 Jahren. Die höchste Förderung gibt es mit zwei oder mehr Kindern und 
einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen bis zu 45.000 €, während ein kin-
derloser Haushalt mit über 80.000 € keine Förderung mehr erhält.

Bei der Anschaffung eines förderfähigen Plug-In-Hybrids oder E-Fahrzeugs mit Range-
Extender sind die Förderungen niedriger, je nach Haushaltseinkommen und Anzahl der 
Kinder zwischen 1.500 € und 4.500 €. Der CO2-Ausstoß darf bei diesen 60 g/km nicht 
übersteigen oder die elektrisch fahrbare Reichweite muss mindestens 80 km betragen. 
Deren Förderung wird zum 1.7.2027 erneut geprüft.

Ein FAQ zur E-Auto-Förderung findet sich auf der Homepage des Bundesumweltminis-
teriums unter der Rubrik „Förderung“.

Eigentümer von Grundstücken oder Wohnungen, die im Jahr 2025 Leerstand, 
Mietausfall oder höhere Gewalt (z. B. behördliche Nutzungsuntersagung, 
Brand-/Wasserschaden) ohne eigenes Verschulden erlitten haben, können 
mittels eines formlosen Antrags einen Erlass oder Teilerlass der Grundsteuer 

beantragen. Je nach Ausfallhöhe kann der Erlass zwischen 25 % und 100 % bei Total-
ausfall betragen. Es ist unerheblich, ob es sich um eine Wohn- oder gewerbliche Vermie-
tung handelt.

Der Antrag ist spätestens bis zum 31.3.2026 zu stellen. Die Frist ist nicht verlängerbar. 
In der Regel sind die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen zuständig in den Stadtstaaten 
Hamburg, Berlin und Bremen das Finanzamt.

Die Frist zur Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen für das Ge-
schäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 31.12.2024 endete am 31.12.2025. 

Das Bundesministerium der Justiz hat bekanntgegeben, dass Ordnungsgeld-
verfahren wegen nicht rechtzeitiger Offenlegung von Jahresabschlüssen je-
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doch erst ab Mitte März 2026 eingeleitet werden. Bis dahin besteht also noch ohne 
Festsetzung eines Ordnungsgeldes die Möglichkeit, die Offenlegung, wenn auch verspä-
tet, vorzunehmen. Es handelt sich dabei um eine letztmalige Fristverlängerung. Die Frist 
zur Abgabe der Steuererklärung endet am 30.4.2026.

Unterhaltsaufwendungen von z. B. Eltern an Kinder können unter gewissen 
Voraussetzungen einkommensteuerlich als außergewöhnliche Belastung an-
erkannt werden. Voraussetzung ist, dass eine gesetzliche Unterhaltspflicht 

gegenüber dem Unterhaltsberechtigten besteht und kein Anspruch auf Kindergeld bzw. 
Kinderfreibetrag. Lebt die unterhaltene Person im Inland, ist die Steueridentifikations-
nummer anzugeben. Der Unterhaltsempfänger darf nur geringes Vermögen besitzen.

Der steuerliche Abzug ist auf die Höhe des steuerlichen Grundfreibetrags zzgl. etwa-
iger Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung beschränkt. Dieser beträgt für das 
Jahr 2025 12.096 € und für das Jahr 2026 12.348 €. Dieser Grundfreibetrag wird jedoch 
um sämtliche Einkünfte und Bezüge des Unterhaltsempfängers reduziert, die 624  € 
jährlich übersteigen.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich mit zwei Schreiben vom 15.10.2025 dazu 
geäußert, dass Unterhaltsaufwendungen, die ab dem Veranlagungszeitraum 2025 in das 
In- und Ausland gezahlt werden, bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen nur dann 
noch als außergewöhnliche Belastung anerkannt werden können, wenn die Zahlung 
durch Überweisung auf ein Konto des Unterhaltsempfängers erfolgt.

Der Steuerpflichtige hat dafür Sorge zu tragen, dass leicht nachprüfbare Belege dafür 
vorhanden sind, dass es sich bei den verwendeten Geldbeträgen um solche des Steuer-
pflichtigen handelt und diese an den Unterhaltsberechtigten gelangt sind.

Weitere Voraussetzungen für Sachverhalte im Zusammenhang mit ausländischen Un-
terhaltsempfängern ergeben sich aus dem entsprechenden BMF-Schreiben.

Überweisungen, die auf ein Konto erfolgen, welches nicht auf den Namen des Unter-
haltsberechtigten lautet, erfüllen grundsätzlich nicht die Anforderungen für eine steu-
erliche Abzugsfähigkeit. Ausnahmen können in den Fällen zugelassen werden, in denen 
typische Unterhaltsaufwendungen wie z. B. die Mietzahlung für eine Wohnung zur Er-
füllung der Mietzahlungsverbindlichkeit direkt im Namen des Unterhaltsempfängers auf 
das Konto des Dritten geleistet werden.

Die weiteren Voraussetzungen ergeben sich aus dem BMF-Schreiben für das Inland.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben 
vom 23.12.2025 die für das Kalenderjahr 2026 geltenden Pauschbeträge bei 
Sachentnahmen (unentgeltliche Wertabgaben) für Nahrungsmittel und Ge-
tränke mitgeteilt. Diese wurden leicht erhöht. Es handelt es sich um Netto-
Jahresbeträge. Bei monatlicher Buchung sind die Beträge zu zwölfteln.

Der Gesetzgeber nimmt an, dass Personen, die Nahrungsmittel und Getränke gewerblich 
verkaufen, diese auch privat konsumieren. Bei privatem Verzehr oder Verbrauch müssen 
normalerweise Einzelaufzeichnungen über die entnommenen Werte buchhalterisch er-
fasst werden. Dieser Aufwand lohnt sich in der Regel nur bei geringem Eigenverbrauch. 

Aus Vereinfachungsgründen hat der Gesetzgeber deshalb Sachentnahme-Pauschalwerte 
eingeführt, die sich je nach Betriebszweig unterscheiden. Wer eine Gaststätte, egal wel-
cher Art, ein Café, Bäckerei, Konditorei, Fleischerei, einen Einzelhandel für Lebensmittel 
oder Getränke, Obst- oder Gemüseeinzelhandel bzw. Milcherzeugnis- oder Eiereinzel-
handel betreibt, findet in der Liste des BMF (www.bundesfinanzministerium.de – Themen 
– Steuern – Steuerverwaltung & Steuerrecht – Betriebsprüfung – Richtsatzsammlung 
/ Pauschbeträge) die für ihn gültigen Sachentnahmewerte. Eine Einzelaufzeichnung ist 
bei Verwendung der Pauschalwerte nicht notwendig.
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Zu beachten ist, dass z. B. der Bäckereiinhaber nicht als Lebensmitteleinzelhändler qua-
lifiziert wird, wenn er zusätzlich im Verkaufsraum einen Kühlschrank stehen hat, aus 
dem z. B. Milch, Käse und Eier verkauft werden und die Einnahmen hieraus von unter-
geordneter Bedeutung sind. Es ist nur ein Pauschalbetrag anzusetzen, hier der höhere 
von beiden.

Diese Beträge liegen je nach Gewerbezweig zwischen 399 € pro erwachsener Person und 
Jahr ohne Umsatzsteuer (Getränkeeinzelhandel) und 4.001 € (Gaststätte mit Abgabe 
von kalten und warmen Speisen). Bei Letzteren wurde aufgrund der Umsatzsteuerre-
duzierung auf Speisen von 19 % auf 7 % der Betrag reduziert. Kinder unter 2 Jahren 
bleiben unberücksichtigt, Kinder im Alter von 2–12 Jahren werden mit dem hälftigen 
Jahrespauschbetrag veranschlagt.
 
Immer einzeln aufgezeichnet und in der Buchhaltung erfasst werden müssen Entnah-
men, die nicht Nahrungsmittel oder Getränke sind, z.B. Tabak, Zeitschriften, Bekleidung 
oder Elektroartikel.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 19.12.2025 seine Ver-
waltungsauffassung zur steuerlichen Behandlung von Arbeitslohn und 
-freistellungen nach Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit amtlichem 
Muster einer zwingend zu verwendenden Bescheinigung aktualisiert. Es gilt 
rückwirkend ab 1.1.2025.

Ziel ist eine Vereinfachung für Arbeitnehmer und auch die Finanzverwaltung. Neu ist, 
dass bei grenzüberschreitenden Arbeitnehmerentsendungen und Arbeitsfreistellungen 
durch den Arbeitgeber eine Arbeitgeberbescheinigung verpflichtend auszustellen ist. Bei 
grenzüberschreitenden Arbeitnehmerentsendungen muss sich aus der Arbeitgeberbe-
scheinigung die Interessenlage der Entsendung ergeben. Die Bescheinigung über die 
wirtschaftliche Zuordnung wirkt als Indiz bei der einkommensteuerlichen Veranlagung. 
Auf eine eigene Prüfung der Interessenlage verzichtet die Finanzverwaltung künftig.

Die Bescheinigung muss beinhalten, in welchem prozentualen Umfang die Entsendungs-
kosten dem Unternehmen weitergegeben wurden, welches den Arbeitnehmer aufnimmt. 
Der Anteil muss einem Fremdvergleich standhalten. Aus der Bescheinigung müssen sich 
sämtliche Vergütungsbestandteile, die als Arbeitslohn anzusehen sind, ergeben und 
auch die sonstigen Lohnkosten. Eine vollständige Weiterbelastung aller Kosten spricht 
für eine ausschließliche Interessenlage des aufnehmenden Unternehmens. Erfolgt nur 
eine teilweise Weiterbelastung oder unterbleibt diese vollständig, so gilt dies als Indiz 
für eine Tätigkeit auch im Interesse des entsendenden Unternehmens.

Im Fall der Arbeitsfreistellung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gilt der Arbeits-
lohn als in dem Staat bezogen, in dem ohne die Freistellung gearbeitet worden wäre. 
Es werden fiktive Arbeitstage zur Aufteilung des Arbeitslohns unterstellt. Diese Fiktion 
bezieht sich nicht auf den Aufenthalt im Sinne der 183-Tage-Regelung. Sofern die Frei-
stellung unwiderruflich erfolgte, sind die fiktiven Zeiträume nicht mehr in zeitraumbe-
zogene Ansprüche wie z. B. Abfindungen einzubeziehen. Die Regelungen zur Arbeitsfrei-
stellung gelten bereits rückwirkend ab dem 1.1.2024.

Auf Antrag ist die Anwendung in allen offenen Fällen möglich.
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– Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht –

Wird ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag widerrufen, 
hat der Verbraucher grundsätzlich Wertersatz für diejenigen Dienstleistun-
gen zu leisten, die der Unternehmer bis zum Widerruf tatsächlich erbracht 
hat. Bei Werkverträgen umfasst dies jedoch nur solche Leistungen, die sich 

bereits im Werk verkörpert haben. Im vom Oberlandesgericht Düsseldorf entschiedenen 
Fall ging es um den Widerruf eines Vertrags über den Einbau eines individuell ange-
passten Treppenlifts. Der Unternehmer hatte zwar bereits mit der Vertragsabwicklung 
begonnen, der Treppenlift war jedoch noch nicht eingebaut. Vorbereitende Tätigkeiten, 
wie die Herstellung oder Anlieferung noch nicht montierter Bauteile, stellen keine er-
brachten Leistungen im Sinne des Wertersatzes dar.

Das Gericht stellte zudem klar, dass der Widerruf auch bei individuell angefertigten 
Werken nicht ausgeschlossen ist. Erfolgt der Widerruf nach Übergabe des individuell 
hergestellten Werks, sind die empfangenen Leistungen zurückzugewähren: Der Un-
ternehmer hat den Werklohn zu erstatten, der Verbraucher das Werk zurückzugeben. 
Ein Ausgleich dafür, dass der Unternehmer das individuell hergestellte Werk nur einge-
schränkt anderweitig verwerten kann, ist nicht vorgesehen.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass Festivalbesucher 
gekaufte Token nicht zeitlich unbegrenzt zurückgeben können.

In dem entschiedenen Fall war es auf dem Festivalgelände untersagt, eigene Speisen oder 
Getränke mitzubringen. Alle Einkäufe bei der Veranstaltung mussten mit speziellen Token 
bezahlt werden. Diese waren ausschließlich während des Festivals erhältlich und konn-
ten nur vor Ort an bestimmten Kassen sowie nur zu festgelegten Zeiten zurückgegeben 
werden. Zudem war die Rückerstattung auf max. 50 € begrenzt. Nach Festivalende war 
eine Rückgabe vollständig ausgeschlossen. Ein Verbraucherschutzverband sah darin eine 
unangemessene Benachteiligung der Besucher. Insbesondere zum Ende der Veranstaltung 
könnten viele ihre restlichen Token nicht mehr rechtzeitig einlösen, etwa weil sie abrei-
sen müssten. Auch die betragsmäßige Begrenzung der Rückgabe sei nicht gerechtfertigt.

Das OLG Düsseldorf folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Die Regelungen sind klar 
und für die Besucher nachvollziehbar. Token sind ausschließlich für die jeweilige Veran-
staltung bestimmt und vergleichbar mit Wertmarken auf Volksfesten. Eine Rücknahme 
nach Veranstaltungsende würde einen erheblichen organisatorischen Aufwand verursa-
chen. Die Begrenzung auf 50 € diene zudem dem Schutz vor Fälschungen.

Eine auf Initiative des Krankenhausträgers beziehungsweise eines Wahlarz-
tes getroffene Wahlleistungsvereinbarung mit dem Inhalt, dass wahlärztli-
che Leistungen ohne besondere Bedingungen durch einen anderen Arzt als 
Vertreter des Wahlarztes ausgeführt werden, ist unwirksam. Dies hat der 
Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.

Nach den Ausführungen des BGH geht es dem Patienten bei Abschluss einer Wahlleis-
tungsvereinbarung in erster Linie darum, sich die Leistung hochqualifizierter Spezia-
listen des Krankenhauses gegen ein zusätzliches Entgelt „hinzuzukaufen“. Der Patient 
schließt eine Wahlleistungsvereinbarung im Vertrauen auf die herausgehobene medi-
zinische Kompetenz des Wahlarztes ab. Der Wahlarzt darf im Falle seiner Verhinderung 
die Kernleistung auf einen Vertreter übertragen, sofern er mit dem Patienten eine ent-
sprechende Vereinbarung wirksam getroffen hat.

Der Weg zur Kaffeemaschine dient grundsätzlich der eigenwirtschaftlichen 
Tätigkeit (Nahrungsaufnahme, Genussmittel) und steht nicht automatisch 
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. In einem Fall aus 
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der Praxis rutschte eine Arbeitnehmerin aus, als sie gegen 15:30 Uhr im Sozialraum des 
Arbeitgebers, wie üblich gegen diese Uhrzeit, an dem Kaffeemünzautomaten einen Kaf-
fee holen wollte. Der Raum war von dem beauftragten Reinigungsunternehmen feucht 
gewischt worden und nass, ein Warnschild war aufgestellt. Einige Tage später wurde 
unter anderem ein Bruch des dritten Lendenwirbelkörpers diagnostiziert.

Da in diesem Fall der Arbeitgeber die betriebliche Getränkeversorgung ausdrücklich in 
den Sozialraum verortet hatte, war dieser seiner Risikosphäre zuzurechnen. Dies schließt 
die Säuberung und Reinigung ein. Das Ausrutschen der Arbeitnehmerin auf dem von 
der beauftragten Reinigungsfirma gewischten Boden ist damit dem Gefahrenbereich des 
Betriebes zuzuordnen. Nach Auffassung des Bundessozialgerichts lag somit ein Arbeits-
unfall vor.

In einem vom Landesarbeitsgericht Köln (LAG) entschiedenen Fall schlossen 
ein Arbeitnehmer und der Arbeitgeber am 20.6.2023 einen Aufhebungsver-
trag mit Wirkung zum 30.9.2023. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
bestand im Langzeitkonto des Arbeitnehmers ein Guthaben von 31 Tagen. 

Zum Ausgleich dieses Guthabens sollte er im Zeitraum vom 18.8.2023 bis 29.9.2023 frei-
gestellt werden. Dementsprechend wurden für den vereinbarten Zeitraum 31 Freistel-
lungstage für den Arbeitnehmer in das Zeiterfassungssystem eingepflegt. Vom 4.8.2023 
bis über das Ende des Arbeitsverhältnisses am 30.9.2023 hinaus, war der Arbeitnehmer 
arbeitsunfähig erkrankt. Mit Schreiben seines Anwalts begehrte er u. a. die Auszahlung 
von 31 Tagen aus dem Langzeitkonto. Der Arbeitgeber lehnte dieses ab.

Die LAG-Richter kamen zu folgendem Urteil: Der aufgrund eines Guthabens in einem 
Langzeitkonto bestehende Freistellungsanspruch des Arbeitnehmers wird auch dann 
durch seine Freistellung erfüllt, wenn der Arbeitnehmer nachträglich im Freistellungs-
zeitraum arbeitsunfähig erkrankt. Sie führten weiterhin aus, dass grundsätzlich der Ar-
beitnehmer das Risiko trägt, die durch Arbeitsbefreiung als Arbeitszeitausgleich gewon-
nene Freizeit auch tatsächlich nach seinen Vorstellungen nutzen zu können.

Ein Vermieter kann das Mietverhältnis ordentlich nur kündigen, wenn er an 
dessen Beendigung ein berechtigtes Interesse hat. Ein solches berechtigtes 
Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Vermieter die Wohnung für sich, 
seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Das 

Tatbestandsmerkmal des Benötigens erfordert nicht, dass der Vermieter oder seine Fa-
milienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts auf die Nutzung der Wohnung an-
gewiesen sind. Vielmehr benötigt ein Vermieter eine Mietwohnung bereits dann, wenn 
sein (ernsthafter) Wunsch, die Wohnung künftig selbst zu nutzen oder nahen Angehö-
rigen zu Wohnzwecken zur Verfügung zu stellen, auf vernünftige und nachvollziehbare 
Gründe gestützt wird.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte zu entscheiden, ob Eigenbedarf vorliegt, wenn der 
im selben Haus wie der Mieter wohnende Vermieter beabsichtigt, die eigene Wohnung 
baulich zu verändern, um sie anschließend zu verkaufen, und die ähnlich große, vermie-
tete Wohnung während der Umbauarbeiten und auch dauerhaft selbst zu nutzen. Der 
BGH kam zu dem Urteil, dass hier ein berechtigter Eigenbedarf vorliegt. 

So ist das Nutzungsinteresse des Vermieters hinsichtlich der vermieteten Wohnung auch 
dann zu respektieren, wenn er den Bedarfsgrund willentlich herbeigeführt beziehungs-
weise selbst verursacht hat. Das Vorliegen von Eigenbedarf des Vermieters kann auch 
nicht deshalb verneint werden, weil sich dessen Wohnverhältnisse in Bezug auf den Zu-
schnitt und die Größe der beiden hier in Rede stehenden Wohnungen nicht wesentlich 
änderten. 

In einem vom Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken (OLG) entschiede-
nen Fall bewohnten Mieter eine Doppelhaushälfte, die der Eigentümer ver-
äußern wollte. Zu Verkaufszwecken fertigte ein vom Vermieter beauftragter 
Makler bei einem mit den Mietern abgestimmten Termin Innenraumfotos an, 
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auf denen aber keine Personen abgebildet waren. Nach Veröffentlichung der Verkaufs-
anzeige und der Übergabe des Exposeés an Kaufinteressenten wurden die Mieter von 
weiteren Personen auf die Fotos angesprochen. Sie fühlten sich „demaskiert“ und ent-
wickelten ein diffuses Gefühl des „Beobachtetseins“, weshalb sie gegenüber dem Makler 
Auskunfts- und Schadensersatzansprüche wegen eines behaupteten Datenschutzver-
stoßes geltend machten. Im Prozess erklärte der Makler, sämtliche Fotos gelöscht und 
keine Kopien angefertigt zu haben.

Das OLG kam zu dem Urteil, dass der Makler verpflichtet ist, Auskunft darüber zu ertei-
len, wie er mit personenbezogenen Daten der Mieter und mit gefertigten Lichtbildern 
von den Innenräumen der Immobilie in Hinblick auf Datenspeicherung und Vervielfäl-
tigung umgegangen ist. Ein Anspruch auf Schmerzensgeld besteht jedoch nicht, wenn 
die Lichtbilder von den Innenräumen der Immobilie – wie hier – einvernehmlich mit den 
Mietern entstanden sind.

Bei einem Verstoß gegen eine gerichtlich gebilligte Umgangsvereinbarung 
kann ein Ordnungsgeld verhängt werden. Die Festsetzung eines Ordnungs-
mittels unterbleibt, wenn der Verpflichtete Gründe vorträgt, aus denen sich 
ergibt, dass er die Zuwiderhandlung nicht zu vertreten hat.

Dem Thüringer Oberlandesgericht lag folgender Sachverhalt zur Entscheidung vor: Eine 
gerichtlich gebilligte Regelung sah vor, dass ein Umgang zwischen Vater und Kind im 
„14-tägigen Rhythmus von Freitag bis Sonntag“ stattzufinden habe. Dabei hatte der 
Kindesvater das Kind am Freitag um 16.00 Uhr bei der Kindesmutter abzuholen und 
es am Sonntag um 17.00 Uhr zur Kindesmutter zurückzubringen. Der Vater teilte der 
Kindesmutter mit, dass er als Inhaber einer Bar aufgrund seiner selbstständigen Tätig-
keit berufsbedingt nicht mehr in der Lage sei, den Wochenendumgang wahrzunehmen. 
Anschließend kam es zu Unregelmäßigkeiten bei dem Umgang zwischen Vater und Kind. 
Das zuständige Amtsgericht setzte ein Ordnungsgeld fest. Dagegen legte der Vater Be-
schwerde ein.

Das Thüringer OLG kam zu dem Urteil, dass die Aufnahme einer selbstständigen Tä-
tigkeit als Gastronom nicht per se einen Entschuldigungsgrund für den zum Umgang 
berechtigten Elternteil darstellt. Auf die Beschwerde hin hat es lediglich die Höhe des 
Ordnungsgeldes herabgesetzt.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine Zuwendung von Todes 
wegen zugunsten des Hausarztes des Erblassers nicht deshalb unwirksam 
ist, weil es gegen ein den Hausarzt treffendes berufsständisches Zuwen-
dungsverbot verstößt.

Die Vorschrift verbietet nur ein Verhalten des Arztes, dem es nicht gestattet ist, Ge-
schenke oder andere Vorteile zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen. 
Nicht geschützt von diesem Verbot wird hingegen der zuwendende Patient oder die 
Erwartung seiner Angehörigen, diesen zu beerben. So verbietet es die im Grundgesetz 
geschützte Testierfreiheit des Patienten, ein zugunsten des behandelnden Arztes ange-
ordnetes Vermächtnis wegen Verstoßes gegen das berufsständische Zuwendungsverbot 
für unwirksam zu halten.

Der Betreiber eines Parkplatzes hatte auf dem Platz einen Parkscheinau-
tomaten aufgestellt. Eine Frau stellte ihren PKW gegen 8:11 Uhr auf dem 
Parkplatz ab und löste für 4 € einen bis 10:51 Uhr gültigen Parkschein. Da 

die bezahlte Parkzeit überschritten war, beauftragte der Betreiber ein Unternehmen mit 
dem Abschleppen des Fahrzeugs. Erst nach Zahlung der Abschleppkosten von 587,50 € 
erhielt es die Frau zurück.

Das Abstellen eines Fahrzeugs auf einem privaten Parkplatz stellt eine verbotene Eigen-
macht dar, wenn es unbefugt erfolgt. Unbefugt ist das Abstellen eines Fahrzeugs auf 
einem Privatgrundstück nicht nur dann, wenn das Parken überhaupt nicht erlaubt ist, 

15. Verstoß gegen Umgangsvereinba-
rung – Selbstständigkeit per se kein 

Entschuldigungsgrund

16. Vererben an den Hausarzt trotz 
berufsrechtlichen Verbots wirksam

17. Überschreiten der Parkzeit – keine 
Wartepflicht zum Abschleppen



 
Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),

für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer, 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag
Einkommen-, Körperschaft-, Kirchensteuer,
Soli-Zuschlag (VZ)

11.3.2026
13.3.2026 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 24.3.2026, 24 Uhr (Meldung)
27.3.2026 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2026 = 1,27 %; 1.7.2025 – 31.12.2025 = 1,27; 1.1.2025 – 30.6.2025 = 2,27 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2026: Januar = 122,8 
2025: Dezember = 122,7; November = 122,7; Oktober = 123,0; September = 122,6;  
August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8; Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; 
Februar = 120,8

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgaben berücksichtigt. Trotz sorgfäl-
tiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 10.2.2026

sondern auch dann, wenn das Parken an bestimmte Bedingungen (z. B. Nutzung einer 
Parkscheibe, Zahlung einer Parkgebühr o. Ä.) geknüpft ist. Nutzt der Fahrzeugführer den 
Parkplatz, ohne sich daran zu halten, fehlt die Zustimmung des Parkplatzbetreibers für 
das Parken eines Fahrzeugs.

In dem oben geschilderten Fall entschied der Bundesgerichtshof: „Wer ein Fahrzeug über 
das auf dem Parkschein ausgewiesene Parkzeitende hinaus auf einem gebührenpflichtigen 
privaten Parkplatz abstellt, begeht verbotene Eigenmacht. Der Grundstückseigentümer 
darf infolgedessen das Fahrzeug abschleppen lassen; eine Wartepflicht trifft ihn insoweit 
regelmäßig nicht.“ Der Betreiber war daher berechtigt, das Fahrzeug ohne vorherige War-
tezeit abschleppen zu lassen.


